
STAATSMiNiSTERiUNI

DES iNNERN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN

01095 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages

Herrn Dr. Matthias Rößler

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1

01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)

Drs.-Nr.: 7/8150
Thema: Anstieg des islamistischen Gefährdungspotentials in Sach-

sen

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Laut verschiedener Medienberichte wirft der Kölner Politikwissen-

schaftler Heinz Theisen westlichen Politikern vor, die Gefahr durch den
lslamismus zu unterschätzen. Diese Gefahr werde uns in den nächsten

Jahren begleiten, und sie sei viel größer als die Gefahr von rechts oder

links, so Theisen.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die

Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über den Anstieg des is-
lamistischen Gefährdungspotentials in Sachsen in den Jahren 2015 bis

2021?

Die in den Jahren 2015 bis 2021 zu verzeichnende abstrakt hohe Gefährdung

seitens jihadistisch motivierter Personen hat sich in konkreten Unterstüt-
zungshandlungen oder Taten manifestiert (z. B. Anschlag auf den Weih-

nachtsmarkt am Breitscheidplatz Berlin im Dezember 2016 und tödlicher Mes-

serangriff in Dresden am 4. Oktober 2020). Mit vergleichbaren Handlungen
muss auch weiterhin gerechnet werden. Inzwischen geht die Anschlagsge-
fahr nach Einschätzung der Staatsregierung vor allem von radikalisierten Ein-
zeltätern mit leicht zu beschaffenden Tatmitteln aus.
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Frage 2:

Um welche Größenordnungen handelt es sich bei den auf Seite 195 des Sächsi-

schen Verfassungsschutzberichtes 2020 genannten „zahlreichen Hinweisen auf
salafistische Sachverhalte“ bzw. „der hohen Anzahl an Meldungen“ die eingin-

gen? (Bitte Zahl so konkret wie möglich unter der Einhaltung des Geheimschutzes
benennen)

Die Zahl der Hinweise auf salafistische Sachverhalte bewegte sich im Jahr 2020 im un-
teren dreistelligen Bereich. Die einzelnen Hinweise können auch mehrere Personen um-

fassen.

Frage 3:

Um welche Größenordnungen handelt es sich bei den auf Seite 211 des Sächsi-

schen Verfassungsschutzberichtes 2020 genannten ,,Handlungsanleitungen zur
Durchführung von Gewalttaten“, die „über Audiobotschaften und Veröffentlichun-

gen im Internet, in Foren sowie Messengerdiensten und in den sozialen Medien“

verbreitet wurden und wie viele davon „zirkulieren noch im Internet“ und welche
Schritte unternimmt die Staatsregierung gegen das Vorhalten dieser Informatio-

nen im Internet ggf. in Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden anderer Länder
bzw. des Bundes? (Bitte Zahl so konkret wie möglich unter der Einhaltung des
Geheimschutzes benennen)

Eine belastbare zahlenmäßige Erfassung von Handlungsanleitungen im Sinne der Fra-
gestellung ist wegen der Vielzahl, Vielfalt und permanenten Veränderlichkeit der unter-
schiedlichsten lnternetpräsenzen nicht möglich. Soweit das Landesamt für Verfassungs-
schutz Sachsen strafrechtlich relevante Erkenntnisse zu Handlungsanweisungen im

Sinne der Fragestellung gewinnt, werden diese auf der Grundlage der gesetzlichen Be-
stimmungen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt.

Mitflfré ndlichen G üßen

if
Pro . Dr. Roland Wöller
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